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Norm

BAO §116;

B-VG Art94;

GGG 1984 §1;

VwRallg;

Rechtssatz

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (Hinweis E 26. Februar 2004, 2003/16/0475) ist sowohl

der Kostenbeamte als auch der Präsident des Landesgerichtes als Justizverwaltungsorgan bei der

Gerichtsgebührenfestsetzung an die Entscheidungen des Gerichtes gebunden. Der Präsident des Landesgerichtes

konnte sich daher mit Recht auf den Beschluss des Gerichtes über die Höhe des Streitwertes und die Bindung dieses

Beschlusses in seiner Entscheidung berufen. Dies verstößt nicht gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung (Hinweis

Walter, Österreichisches Bundesverfassungsrecht, 388 ; Walter/Mayer, Verwaltungsverfahren7, Rz 465 ; Ritz, BAO-

Kommentar, Rz 5 zu § 116).
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